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Gesetz
über die Umsetzung 
der Leistungsanalyse

Der Grosse Rat des Kan-
tons Aargau,

gestützt auf § 116 
der Kantonsverfassung,

beschliesst:

I.

1. Der Erlass SAR 122.200
(Gesetz über die Einwoh-
ner- und Objektregister 
sowie das Meldewesen 
[Register- und Meldege-
setz, RMG] vom 
18. November 2008) 
(Stand 1. Mai 2009) wird 
wie folgt geändert:

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/122.200/de
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§  21
Zugriff und Datenbekanntgabe
a) An öffentliche Organe

1
Die kantonalen und 

kommunalen öffentlichen 
Organe dürfen vom kan-
tonalen Einwohner- bezie-
hungsweise Objektregister 
diejenigen Daten abrufen 
oder sich diejenigen Muta-
tionen zustellen lassen, die 
sie zur Erfüllung ihrer ge-
setzlichen Aufgaben benö-
tigen. Das zuständige De-
partement teilt auf begrün-
deten Antrag der öffentli-
chen Organe die Nutzungs-
berechtigungen zu.

2 Einwohnerkontrollen und 
die für die Objektverwal-
tung zuständigen Stellen 
dürfen auf alle ihre eigene 
Gemeinde betreffenden 
Daten Zugriff nehmen und 
diese auf eigenen Daten-
trägern speichern.

3 Besonders schützenswer-
te Personendaten dürfen 
nur abgerufen werden, 
wenn dies durch ausdrück-
liche gesetzliche Vorschrift 
erlaubt ist.
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4 Landeskirchen und Kirch-
gemeinden dürfen die Da-
ten von Angehörigen ihrer 
Konfession abrufen oder 
sich die entsprechenden 
Mutationen zustellen las-
sen.

5 Der für die Erstellung von 
Statistiken zuständigen
kantonalen Behörde dürfen 
alle, auch besonders 
schützenswerte, Perso-
nendaten im Abrufver-
fahren bekannt gegeben 
werden, wenn die Voraus-
setzungen von § 19 IDAG 
eingehalten sind.

6 Der Zugriff auf das kanto-
nale Einwohner- bezie-
hungsweise Objektregister 
ist unentgeltlich.

6 Der Zugriff auf das kanto-
nale Einwohner- bezie-
hungsweise Objektregister 
ist unentgeltlich für

Zustimmung

a) Stellen der kantonalen 
Verwaltung mit Ausnah-
me der selbständigen 
kantonalen Anstalten,

b) Stellen der kommunalen 
Verwaltung mit Ausnah-
me der Gemeindeanstal-
ten und der Betreibungs-
ämter,

c) die Gerichte,
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d) die Landeskirchen und 
Kirchgemeinden.

§  22
b) An Dritte

1
Das zuständige Departe-

ment kann Dritten be-
kanntgeben:

a) Daten über Einzelperso-
nen, deren Wohnsitz 
nicht bekannt ist,

b) Daten über nach be-
stimmten Kriterien geord-
nete Personengruppen 
mehrerer Gemeinden.

2
Für die Datenbekanntga-

be nach Absatz 1 lit. b ist § 
16 Abs. 2 IDAG analog 
anzuwenden. Im Übrigen 
richten sich die Vorausset-
zungen und das Verfahren 
nach den Vorschriften des 
IDAG.

3 Allfällige Datensperren in 
den kommunalen Einwoh-
nerregistern gelten auch für 
das kantonale Einwohner-
register.
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4 Der Regierungsrat regelt 
den Bezug von Gebühren 
durch das zuständige De-
partement. Die maximale 
Gebühr für eine Einzelaus-
kunft beträgt Fr. 20.–, für 
Listenauskünfte Fr. –.10 
pro Person, mindestens 
jedoch Fr. 100.–.

4
Aufgehoben. Zustimmung

§  22a
c) Gebührenbezug

Zustimmung

1 Der Regierungsrat regelt 
den Bezug von Gebühren 
durch das zuständige De-
partement. Die maximalen 
Gebühren betragen:

Zustimmung

a) Einzelauskunft Fr. 20.–

b) Listenauskünfte Fr. 10.–
pro Person, mindestens 
jedoch Fr. 100.–,

b) Listenauskünfte Fr. 0.10
pro Person, mindestens 
jedoch Fr. 100.–,

(KAPF; Korrektur Über-
nahmefehler aus anderem 
Gesetz)

Zustimmung Zustimmung Antrag Kom-
mission KAPF

c) Zugriff und Datenbe-
kanntgabe Fr. 20'000.–.
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2 Die Gebühr gemäss Ab-
satz 1 lit. c setzt sich aus 
einer Grund- und einer Zu-
satzpauschale zusammen,
mit welcher die Amortisati-
on und die Verzinsung der 
Investitionsausgaben sowie 
die Betriebsaufwendungen 
für die Führung der kanto-
nalen Datenplattform ab-
gegolten wird.

Zustimmung

2. Der Erlass SAR 165.100
(Gesetz über die Grundzü-
ge des Personalrechts 
[Personalgesetz, PersG] 
vom 16. Mai 2000) (Stand 
1. Januar 2013) wird wie 
folgt geändert:

§  29a
Case Management

1
Ist abzusehen, dass eine 

Arbeitsunfähigkeit einer 
Mitarbeiterin oder eines 
Mitarbeiters länger als 30 
Tage dauert, meldet die 
Anstellungsbehörde dies 
umgehend der zuständigen 
Personalstelle und diese 
der Koordinationsstelle 
Case Management.

Zustimmung

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/165.100/de
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2 Arbeitsunfähige Mitarbeit
erin-nen und Mitarbei-
ter können verpflichtet 
werden, sich von einer 
durch die Koordinations-
stelle Case Management 
bezeichneten externen 
Stelle im Rahmen eines 
Case Managements beglei-
ten zu lassen.

Zustimmung

3. Der Erlass SAR 171.100
(Gesetz über die Einwoh-
nergemeinden [Gemeinde-
gesetz] vom 
19. Dezember 1978) 
(Stand 1. Januar 2014) 
wird wie folgt geändert:

§  47
V. Kommissionen
1. Finanzkommission

1 In jeder Gemeinde be-
steht eine Finanzkommis-
sion. Sie konstituiert sich 
selbst. Der Finanzkommis-
sion obliegen die Stellung-
nahme zum Budget, die 
Prüfung der Jahresrech-
nung und der Kreditab-
rechnungen sowie die Be-
handlung weiterer, von der 
Gemeindeordnung be-
zeichneter Geschäfte, so-
fern diese nicht die Wahl 

1 In jeder Gemeinde be-
steht eine Finanzkommis-
sion. Sie konstituiert sich 
selbst. Der Finanzkommis-
sion obliegen die Stellung-
nahme zum Budget sowie 
zur Aufgaben- und Finanz-
planung, die Prüfung der 
Jahresrechnung und der 
Kreditabrechnungen sowie 
die Behandlung weiterer, 
von der Gemeindeordnung 
bezeichneter Geschäfte, 

Zustimmung

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/171.100/de
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einer Geschäftsprüfungs-
kommission vorsieht.

sofern diese nicht die Wahl 
einer Geschäftsprüfungs-
kommission vorsieht.

2
…

§  86a
II. Aufgaben- und Finanzplanung

1
Der Gemeinderat erstellt 

eine Aufgaben- und Fi-
nanzplanung für mindes-
tens vier Jahre und aktuali-
siert diese jährlich.

2 Die Aufgaben- und Fi-
nanzplanung ist öffentlich 
zugänglich.

2 Die Aufgaben- und Fi-
nanzplanung ist im Rah-
men der Budgetgenehmi-
gung dem zuständigen Or-
gan zur Kenntnis zu brin-
gen.

Zustimmung

§  92b
II. Vermögensschutz

§  92b
II. Risikominimierung und internes 
Kontrollsystem

Zustimmung

1 Die Gemeinde trifft die 
notwendigen Massnahmen, 
um das Vermögen zu 
schützen, die zweckmässi-
ge Verwendung der Mittel 
sicherzustellen, Fehler und 
Unregelmässigkeiten bei 
der Buchführung zu ver-
hindern oder aufzudecken 
sowie die Ordnungsmäs-
sigkeit der Rechnungsle-

1 Der Gemeinderat trifft die 
notwendigen Massnahmen, 
um

Zustimmung
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gung und die verlässliche 
Berichterstattung zu ge-
währleisten.

a) das Vermögen zu schüt-
zen,

b) die zweckmässige Ver-
wendung der Mittel zu 
gewährleisten,

c) Fehler und Unzulänglich-
keiten bei der Rech-
nungsführung zu verhin-
dern oder aufzudecken,

d) die Ordnungsmässigkeit 
der Rechnungslegung __ 
sicherzustellen.

2 Er berücksichtigt dabei 
die Risikolage und ein aus-
gewogenes Kosten-
Nutzen-Verhältnis.

Zustimmung

3 Er trifft geeignete Mass-
nahmen, damit langfristig 
die Gemeinde gefährdende 
Entwicklungen frühzeitig 
erkannt werden.

Zustimmung
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§  94a
Gemeinderat

1
Der Gemeinderat trägt die 

Verantwortung für die fi-
nanzielle Führung der Ge-
meinde.

2
Er ist namentlich zustän-

dig für

a) die Anlage von Geldern,

b) die Vermietung und Ver-
pachtung von Gemeinde-
eigentum,

c) die Regelung der inter-
nen Kontrolle und der Un-
terschriftsberechtigung,

c) Aufgehoben. Zustimmung

d) den Abschluss der für 
Behörden, Mitarbeitende 
und Gemeinde erforderli-
chen Versicherungen,

e) die Aufbewahrung und 
Archivierung des Bud-
gets, der Rechnungen, 
Belege, Bücher und an-
derer Unterlagen des 
Haushalts.
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3 Der Gemeinderat und die 
Leiterin oder der Leiter Fi-
nanzen bestätigen gemein-
sam mit dem Abschluss 
der Jahresrechnung ge-
genüber der Finanzkom-
mission, dass

a) alle buchungspflichtigen 
Geschäftsfälle in der vor-
liegenden Jahresrech-
nung erfasst sind,

b) sämtliche Vermögens-
werte, Verpflichtungen, 
Guthaben und Schulden 
in der Bilanz berücksich-
tigt sind,

c) alle Eventualverpflich-
tungen, Bürgschaften und 
Beteiligungsverhältnisse 
im Anhang zur Jahres-
rechnung aufgeführt sind,

d) alle zum Verständnis des 
Jahresergebnisses nöti-
gen Informationen in den 
Erläuterungen zur Rech-
nung enthalten sind.

4 Der Gemeinderat kann 
von sich aus oder auf An-
trag der Finanzkommission 
zur Überprüfung der Rech-
nung in formeller und mate-
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rieller Hinsicht die Einset-
zung besonderer Revisi-
onsstellen oder Sachver-
ständiger beschliessen. 
Diese können auch für lau-
fende Kontrollaufgaben 
eingesetzt werden.

5 Der Gemeinderat kann 
die Durchführung unange-
meldeter Revisionen bei 
jenen Personen, die Geld 
verwalten, der Finanz-
kommission übertragen.

§  94d
Departement

1 Das zuständige Departe-
ment

a) vollzieht die staatliche 
Aufsicht über die kom-
munalen Haushalte,

b) stellt die Kontenpläne 
nach den Vorgaben des 
Kontenrahmens des 
Harmonisierten Rech-
nungsmodells 2 1) auf,

                                                  
1)

Konferenz der Kantonalen Finanzdirektoren; Handbuch Harmonisiertes Rechnungsmodell für die Kantone und Gemeinden HRM2
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c) prüft und genehmigt die 
Budgets und Rechnun-
gen,

c) überprüft __ die Budgets 
und Rechnungen sowie 
die Aufgaben- und Fi-
nanzplanung,

Zustimmung

d) ordnet die erforderlichen 
Massnahmen an bei 
mangelhaften und nicht 
ordnungsgemässen Bud-
gets und Rechnungen 
sowie in denjenigen Fäl-
len, in denen aufgrund 
des Budgets und der 
Aufgaben- und Finanz-
planung Anhaltspunkte 
dafür bestehen, dass die 
Einhaltung der Finanzie-
rungsvorschriften in den 
Folgejahren nicht mehr 
gewährleistet ist,

e) führt in Zusammenarbeit 
mit den zuständigen 
Fachorganisationen die 
erforderlichen Aus- und 
Weiterbildungskurse 
durch,

f) berät die kommunalen 
Gemeinwesen in allen 
Angelegenheiten des Fi-
nanz- und Rechnungs-
wesens,
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g) erlässt die zu einer ge-
ordneten Rechnungsfüh-
rung notwendigen Wei-
sungen.

2 Sämtliche Budgets und 
Rechnungen derjenigen 
Körperschaften, die der 
Staatsaufsicht unterstehen, 
sind nach Genehmigung 
durch die zuständigen Or-
gane dem zuständigen De-
partement zur Verfügung 
zu halten.

4. Der Erlass SAR 301.100
(Gesundheitsgesetz 
[GesG] vom 
20. Januar 2009) (Stand 
1. Januar 2013) wird wie 
folgt geändert:

§  3
Gemeinden

1 Die Gemeinden erfüllen 
allein oder zusammen mit 
anderen Gemeinden die ihr 
durch dieses Gesetz und 
seine Vollzugserlasse 
übertragenen Aufgaben. 
Sie sind darüber hinaus 
zuständig für die

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/301.100/de
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a) Unterstützung des Kan-
tons beim Vollzug dieses 
Gesetzes,

b) Bereitstellung eines be-
darfsgerechten Angebots 
im Bereich Mütter- und 
Väterberatung durch qua-
lifiziertes Fachpersonal, 
wobei der Regierungsrat 
durch Verordnung den 
inhaltlichen Umfang die-
ses Angebots festlegt,

c) Organisation und Durch-
führung der Pilzkontrolle 
unter Mithilfe des Kan-
tons.

c) Aufgehoben. Zustimmung

2 Den Gemeinden obliegen 
Anordnung und Vollzug 
gesundheitspolizeilicher 
Massnahmen.

5. Der Erlass SAR 401.100
(Schulgesetz vom 
17. März 1981) (Stand 
1. Januar 2014) wird wie 
folgt geändert:

§  3
Recht auf Schulbesuch

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/401.100/de
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1 Kinder und Jugendliche 
mit Aufenthalt im Kanton 
haben das Recht, diejeni-
gen öffentlichen Schulen 
zu besuchen, die ihren Fä-
higkeiten entsprechen und 
deren Anforderungen sie 
erfüllen.

2
Die Schüler beider Ge-

schlechter haben Anspruch 
auf gleiche Bildungsmög-
lichkeiten.

3 Für Kinder und Jugendli-
che mit Aufenthalt im Kan-
ton ist der Unterricht an 
den öffentlichen Volksschu-
len unentgeltlich.

4 Für Schülerinnen und 
Schüler mit Wohnsitz im 
Kanton ist der Unterricht an 
öffentlichen Mittelschulen 
unentgeltlich. Von Schüle-
rinnen und Schülern mit 
Wohnsitz ausserhalb des 
Kantons sowie von Studie-
renden an der aargaui-
schen Maturitätsschule für 
Erwachsene wird in der 
Regel ein Schulgeld erho-
ben. Der Regierungsrat 
definiert den Wohnsitz.

4 Aufgehoben. Zustimmung
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§  23   (Stand 1.8.2014!)
Gliederung; Zusammenarbeit

1
Die Oberstufe umfasst die 

dreijährigen Typen Real-
schule, Sekundar-schule 
und Bezirksschule sowie 
im dritten Jahr die zusätzli-
chen Angebote Berufs-
wahljahr, Werkjahr sowie 
Integrations- und Berufs-
findungsklasse Volksschu-
le. Der Grosse Rat ist be-
fugt, das zusätzliche Ange-
bot zu erweitern.

1
Die Oberstufe umfasst die 

dreijährigen Typen Real-
schule, Sekundarschule 
und Bezirksschule sowie 
im dritten Jahr das zusätz-
liche Angebot __ der Integ-
rations- und Berufsfin-
dungsklasse Volksschule. 
Der Grosse Rat ist befugt, 
das zusätzliche Angebot zu 
erweitern.

1
Die Oberstufe umfasst die 

dreijährigen Typen Real-
schule, Sekundar-schule 
und Bezirksschule sowie 
im dritten Jahr die zusätzli-
chen Angebote Werkjahr 
sowie Integrations- und 
Berufsfindungsklasse 
Volksschule. Der Grosse 
Rat ist befugt, das zusätzli-
che Angebot zu erweitern.

(BKS; Ablehnung Mass-
nahme 310-03)

Zustimmung Entwurf Re-
gierungsrat

(Ablehnung Antrag BKS)

Festhalten
(am Entwurf RR)

1
Die Oberstufe umfasst die 

dreijährigen Typen Real-
schule, Sekundar-schule 
und Bezirksschule sowie 
im dritten Jahr die zusätzli-
chen Angebote Werkjahr 
sowie Integrations- und 
Berufsfindungsklasse 
Volksschule. Der Grosse 
Rat ist befugt, das zusätzli-
che Angebot zu erweitern.

Ablehnung bzw. Beibehal-
tung geltendes Recht Mas-
snahme 310-03 (Werkjahr); 
Zustimmung Massnahme 
310-04 (Berufswahljahr)

Prüfungsantrag
Es soll geprüft werden, ob 
man die Finanzierung des 
Werkjahres gleich regeln 
könnte wie der Rest der 
Oberstufe, d.h. dass sich 
die Gemeinden an den 
Lehrerlöhnen beteiligen, 
damit das Werkjahr beste-
hen bleiben könnte.

(Tanja Suter, Gipf-
Oberfrick)
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Geltendes Recht
Entwurf des Regierungsrats 
vom 2. April 2014

Abweichende Anträge der 
Fachkommissionen

Kommentar kursiv

Abweichende Anträge der 
Kommission KAPF vom 
2. Juni 2014

Kommentar kursiv

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 24. Juni 2014 bzw. 
1. Juli 2014

2
Die Lehrpläne und Lehr-

mittel der Schultypen sind 
aufeinander abzustimmen. 
Die Zusammenarbeit unter 
den Typen ist zu fördern.

3 Der Fächerabtausch un-
ter den Lehrern ist inner-
halb der Schultypen und 
typenübergreifend gestat-
tet.

§  27a
Berufswahljahr, Werkjahr, Integrations-
und Berufsfindungsklasse Volksschule

§  27a
Werkjahr, Integrations- und Berufsfin-
dungsklasse Volksschule

Zustimmung Entwurf Re-
gierungsrat

§  27a
Werkjahr, Integrations- und Berufsfin-
dungsklasse Volksschule

Ablehnung bzw. Beibehal-
tung geltendes Recht Mas-
snahme 310-03 (Werkjahr); 
Zustimmung Massnahme 
310-04 (Berufswahljahr)

1 Das Berufswahljahr führt 
Jugendliche durch ein ge-
zieltes Unterrichtsangebot 
zur Berufswahlreife und 
schafft damit die Voraus-
setzungen für eine berufli-
che Ausbildung.

1 Aufgehoben. Zustimmung zur Aufhe-
bung

2 Das Werkjahr schafft 
2

Aufgehoben. Ablehnung (Beibehaltung Zustimmung Entwurf Re- Festhalten Ablehnung bzw. Beibehal-
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Geltendes Recht
Entwurf des Regierungsrats 
vom 2. April 2014

Abweichende Anträge der 
Fachkommissionen

Kommentar kursiv

Abweichende Anträge der 
Kommission KAPF vom 
2. Juni 2014

Kommentar kursiv

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 24. Juni 2014 bzw. 
1. Juli 2014

durch ein vorwiegend auf 
praktische Tätigkeit ausge-
richtetes Unterrichtsange-
bot für Jugendliche aus 
Kleinklasse und Realschule 
die Voraussetzungen für 
eine berufliche Ausbildung 
beziehungsweise Einglie-
derung.

geltendes Recht)

(BKS; Massnahme 310-03
abgelehnt)

gierungsrat

(Ablehnung Antrag BKS)

(am Entwurf RR) tung geltendes Recht

3 Die Integrations- und Be-
rufsfindungsklasse Volks-
schule schafft durch ein auf 
die besonderen Bedürfnis-
se fremdsprachiger Ju-
gendlicher ausgerichtetes 
Unterrichtsangebot die Vo-
raussetzungen für eine 
berufliche Ausbildung be-
ziehungsweise Eingliede-
rung.

4 …

§  33a
Kostentragung

1 Für Schülerinnen und 
Schüler mit Wohnsitz im 
Kanton ist der Unterricht an 
öffentlichen Mittelschulen 
unentgeltlich. Vorbehalten 
bleiben spezielle Auslagen, 
namentlich für die Anschaf-
fung von Unterrichtsmate-
rialien und für die Teilnah-

Zustimmung

Prüfungsantrag
Die Kosteneinsparungen 
und Umsetzungsmass-
nahmen im Instrumentalun-
terricht an den Mittelschu-
len durch Aufwandminde-
rung und Ertragssteigerung 



- 20 -

Geltendes Recht
Entwurf des Regierungsrats 
vom 2. April 2014

Abweichende Anträge der 
Fachkommissionen

Kommentar kursiv

Abweichende Anträge der 
Kommission KAPF vom 
2. Juni 2014

Kommentar kursiv

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 24. Juni 2014 bzw. 
1. Juli 2014

me an Exkursionen. sind so zu begrenzen, dass 
die Lösung der Experten-
runde vom Mai 2014 er-
möglicht wird.

(Martin Steinacher-Eckert, 
Gansingen)

Prüfungsantrag
Das obligatorische Fach 
Instrumentalunterricht soll 
auf eine ganze Lektion er-
höht werden, jedoch im 
Rahmen des geplanten 
Sparpotenzials von 1,7 
Mio. Fr. Das Freifach In-
strumentalunterricht soll 
kostenpflichtig und auf 1 
Lektion ausgedehnt wer-
den, wobei auch eine halbe 
Lektion gewählt werden 
kann. Neu sollen auch 
Gymnasiasten mit Grund-
lagenfach Musik in der vier-
ten Klasse das Freifach 
Musik buchen können Mo-
dell wie an der Klausur 
vom 5. Mai skizziert wurde 
mit dem geplanten Sparpo-
tenzial.

(Martin Lerch, Rothrist)

2 Schülerinnen und Schüler Zustimmung
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Geltendes Recht
Entwurf des Regierungsrats 
vom 2. April 2014

Abweichende Anträge der 
Fachkommissionen

Kommentar kursiv

Abweichende Anträge der 
Kommission KAPF vom 
2. Juni 2014

Kommentar kursiv

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 24. Juni 2014 bzw. 
1. Juli 2014

mit ausserkantonalem 
Wohnsitz zahlen in der Re-
gel ein Schulgeld, dessen 
Höhe der Regierungsrat 
nach Massgabe von Las-
tenausgleichszahlungen 
durch Verordnung festlegt. 
Vorbehalten bleiben inter-
kantonale und internationa-
le Schulgeldabkommen. Es 
gilt die Wohnsitzdefinition 
des Regionalen Schulab-
kommens über die gegen-
seitige Aufnahme von Aus-
zubildenden und Ausrich-
tung von Beiträgen (RSA 
2009) vom 23. November 
2007 1).

3 Studierende in den Lehr-
gängen der Aargauischen 
Maturitätsschule für Er-
wachsene bezahlen ein 
vom Regierungsrat durch 
Verordnung auf maximal 
Fr. 1'000.– pro Semester 
festgelegtes Studiengeld.

Zustimmung

4 Der Regierungsrat kann 
für die Belegung von Frei-
fächern durch Verord-
nung eine Kostenbeteili-
gung der Schülerinnen und 
Schüler festlegen und das 

Prüfungsantrag
Die Formulierung dieses 
Absatzes sollte so gewählt 
werden, dass klar daraus 
hervorgeht, dass aus-
schliesslich eine Kostenbe-

Zustimmung Prüfungsan-
trag BKS

Entgegennahme Zustimmung inkl. Prü-
fungsantrag

                                                  
1)

SAR 400.300

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/400.300/de
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Geltendes Recht
Entwurf des Regierungsrats 
vom 2. April 2014

Abweichende Anträge der 
Fachkommissionen

Kommentar kursiv

Abweichende Anträge der 
Kommission KAPF vom 
2. Juni 2014

Kommentar kursiv

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 24. Juni 2014 bzw. 
1. Juli 2014

zuständige Departement 
ermächtigen, in Härtefällen 
sämtliche in dieser Be-
stimmung genannten 
Schulgelder ganz oder 
teilweise zu erlassen.

teiligung im Bereich In-
strumentalunterricht erho-
ben werden kann. Das 
Wort "Freifächern" könnte 
beispielweise durch das 
Wort "Instrumentalunter-
richt" ersetzt werden.

§  52
Grundsatz

1 Die Gemeinden sind ver-
pflichtet, die Volksschule 
einschliesslich der Sonder-
schulen selbst zu führen 
oder sich an einer entspre-
chenden Kreisschule zu 
beteiligen beziehungsweise 
das Schulgeld für Kinder 
mit Aufenthalt auf ihrem 
Gebiet zu übernehmen.

2
Die Errichtung neuer 

Schulen und Abteilungen 
bedarf der Zustimmung des 
zuständigen Departements; 
es kann nach Anhören von 
Gemeinderat und Schul-
pflege die Errichtung neuer 
und die Aufhebung bisheri-
ger Abteilungen anordnen.

3
Gemeinden und Gemein-

deverbände, die einen Kin-
dergarten, eine Ein-
schulungsklasse, eine 
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Geltendes Recht
Entwurf des Regierungsrats 
vom 2. April 2014

Abweichende Anträge der 
Fachkommissionen

Kommentar kursiv

Abweichende Anträge der 
Kommission KAPF vom 
2. Juni 2014

Kommentar kursiv

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 24. Juni 2014 bzw. 
1. Juli 2014

Kleinklasse, eine unter-
stützte Regelklasse, eine 
Schule der Oberstufe oder 
eine Sonderschule führen, 
sind im Rahmen der zuläs-
sigen Schülerzahlen der 
Abteilungen verpflichtet, 
Kinder aus anderen Ge-
meinden, in denen keine 
solchen Schulen bestehen, 
unter den gleichen Voraus-
setzungen aufzunehmen 
wie Kinder mit Aufenthalt in 
der Gemeinde selbst.

4 Der Regierungsrat legt 
den Rahmen fest, inner-
halb dessen die Gemein-
den untereinander das 
Schulgeld vereinbaren 
können. Für die Fälle, in 
denen sich die Gemeinden 
nicht einigen können, regelt 
der Regierungsrat die Hö-
he der Schulgelder. Diese 
decken in der Regel die 
Vollkosten, mindestens 
jedoch die zusätzlichen 
Kosten im Einzelfall, die 
durch den Schulbesuch 
entstehen.

5 Schulen der Primarschul-
stufe können durch Be-
schluss des Grossen Rates 

5 Schulen der Primarschul-
stufe können durch Be-
schluss des Grossen Rats 

Zustimmung
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Geltendes Recht
Entwurf des Regierungsrats 
vom 2. April 2014

Abweichende Anträge der 
Fachkommissionen

Kommentar kursiv

Abweichende Anträge der 
Kommission KAPF vom 
2. Juni 2014

Kommentar kursiv

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 24. Juni 2014 bzw. 
1. Juli 2014

aufgehoben werden, wenn 
die Schülerzahl dauernd 
weniger als zwölf beträgt.

aufgehoben werden, wenn 
die Schülerzahl dauernd 
weniger als 15 beträgt.

6. Der Erlass SAR 411.200
(Gesetz über die Anstel-
lung von Lehrpersonen 
[GAL] vom 
17. Dezember 2002) 
(Stand 1. August 2013) 
wird wie folgt geändert:

§  32a
Case Management

1 Ist abzusehen, dass eine 
Arbeitsunfähigkeit von 
Schulleitungs- und Lehr-
personen länger als 30 
Tage dauert, meldet dies 
die Anstellungsbehörde 
umgehend dem zuständi-
gen Departement.

Zustimmung

2 Die arbeitsunfähigen Per-
sonen können verpflichtet 
werden, sich von einer 
durch das zuständige De-
partement bezeichneten 
externen Fachstelle im 
Rahmen eines Case Ma-
nagements begleiten zu 
lassen.

Zustimmung

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/411.200/de
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Geltendes Recht
Entwurf des Regierungsrats 
vom 2. April 2014

Abweichende Anträge der 
Fachkommissionen

Kommentar kursiv

Abweichende Anträge der 
Kommission KAPF vom 
2. Juni 2014

Kommentar kursiv

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 24. Juni 2014 bzw. 
1. Juli 2014

7. Der Erlass SAR 495.200
(Kulturgesetz [KG] vom 
31. März 2009) (Stand 
1. August 2013) wird wie 
folgt geändert:

§  21
Archäologische Sammlung

1
Der Kanton

a) unterhält eine archäolo-
gische Sammlung,

b) erschliesst und erforscht 
die Sammlungsobjekte,

c) vermittelt der Bevölke-
rung die Sammlung durch 
Ausstellungen, Veranstal-
tungen und Publikatio-
nen.

2 Er kann vertiefende wis-
senschaftliche For-
schungsarbeiten durchfüh-
ren.

Zustimmung

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/495.200/de
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Geltendes Recht
Entwurf des Regierungsrats 
vom 2. April 2014

Abweichende Anträge der 
Fachkommissionen

Kommentar kursiv

Abweichende Anträge der 
Kommission KAPF vom 
2. Juni 2014

Kommentar kursiv

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 24. Juni 2014 bzw. 
1. Juli 2014

8. Der Erlass SAR 531.200
(Gesetz über die Gewähr-
leistung der öffentlichen 
Sicherheit [Polizeigesetz, 
PolG] vom 6. Dez. 2005) 
(Stand 1. Juli 2013) wird 
wie folgt geändert:

§  4
Aufgaben der Gemeinden

1 Die Gemeinden gewähr-
leisten nach Massgabe von 
§ 19 die lokale Sicherheit 
auf dem Gemeindegebiet.

2 Die lokale Sicherheit um-
fasst

a) die Gewährleistung der 
öffentlichen Sicherheit, 
Ruhe und Ordnung,

b) das Sicherstellen der 
dauernden Einsatzbereit-
schaft von Polizeikräften 
oder eines Pikettdienstes,

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/531.200/de
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Geltendes Recht
Entwurf des Regierungsrats 
vom 2. April 2014

Abweichende Anträge der 
Fachkommissionen

Kommentar kursiv

Abweichende Anträge der 
Kommission KAPF vom 
2. Juni 2014

Kommentar kursiv

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 24. Juni 2014 bzw. 
1. Juli 2014

c) die Überwachung und 
Kontrolle des ruhenden 
Strassenverkehrs auf 
dem ganzen Gemeinde-
gebiet sowie des flies-
senden Strassenverkehrs 
innerorts und auf Ge-
meindestrassen ausser-
orts,

d) verwaltungspolizeiliche 
Aufgaben.

3 Die Kantonspolizei kann 
in Ausnahmefällen durch 
Vereinbarung geeigneten 
Polizeikorps der Gemein-
den gegen kostendecken-
de Entschädigung krimi-
nalpolizeiliche Aufgaben 
übertragen, sofern die Ge-
meinde die Aufgaben ge-
mäss Absatz 2 umfassend 
erfüllt und die notwendigen 
personellen Kräfte zur Ver-
fügung stehen.

3 Die Kantonspolizei kann 
__ durch Vereinbarung 
geeigneten Polizeikorps 
der Gemeinden __ krimi-
nalpolizeiliche Aufgaben 
übertragen, sofern die Ge-
meinde die Aufgaben ge-
mäss Absatz 2 umfassend 
erfüllt und die notwendigen 
personellen Kräfte zur Ver-
fügung stehen.

Zustimmung

4 Der Grosse Rat legt den 
Inhalt der lokalen Sicher-
heit und den Katalog der 
übertragbaren Aufgaben 
abschliessend durch Dek-
ret fest.
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Geltendes Recht
Entwurf des Regierungsrats 
vom 2. April 2014

Abweichende Anträge der 
Fachkommissionen

Kommentar kursiv

Abweichende Anträge der 
Kommission KAPF vom 
2. Juni 2014

Kommentar kursiv

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 24. Juni 2014 bzw. 
1. Juli 2014

9. Der Erlass SAR 673.100
(Gesetz über die Gebäu-
deversicherung [Gebäude-
versicherungsgesetz, 
GebVG] vom 
19. September 2006) 
(Stand 1. Januar 2013) 
wird wie folgt geändert:

§  40a
Anschubfinanzierung Hochwasser-
schutz

1 Als Anschubfinanzierung 
zur Umsetzung der Gefah-
renkarten leistet die Aar-
gauische Gebäudeversi-
cherung während 10 Jah-
ren seit Inkrafttreten dieser 
Bestimmung Beiträge aus 
dem Fonds zur Verhütung 
von Elementarschäden im 
Gesamtumfang von 
Fr. 30 Mio. an neue 
Schutzmassnahmen des 
übergeordneten Hochwas-
serschutzes von Kanton 
und Gemeinden.

Prüfungsantrag zu Mass-
nahme 625-07

Es ist abzuklären, ob die 
befristete Mitfinanzierung 
von Hochwasserschutz-
massnahmen durch die 
AGV neue Stellen erforder-
lich machen wird und zu 
Prämienerhöhungen führt.

(UBV)

streichen

(Massnahme 625-07 abge-
lehnt)

Zustimmung Prüfungsan-
trag UBV

Festhalten
(am Entwurf RR)

Entgegennahme

Zustimmung Entwurf Re-
gierungsrat

Zustimmung

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/673.100/de
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Geltendes Recht
Entwurf des Regierungsrats 
vom 2. April 2014

Abweichende Anträge der 
Fachkommissionen

Kommentar kursiv

Abweichende Anträge der 
Kommission KAPF vom 
2. Juni 2014

Kommentar kursiv

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 24. Juni 2014 bzw. 
1. Juli 2014

Prüfungsantrag zu Mass-
nahme 625-07

Es soll geprüft werden, ob 
der Beitrag zulasten der 
AGV erhöht werden kann. 
Dabei sollen die folgenden 
Varianten geprüft werden: 
1. Erhöhung des Beitrags 
um 3 Mio. Fr.; 2. Erhöhung 
des Beitrags um 5 Mio. Fr.; 
3. Erhöhung des Beitrags 
um 10 Mio. Fr. 

(UBV)

Zustimmung mit Präzisie-
rung Prüfungsantrag UBV

1. Erhöhung des Beitrags 

um 3 Millionen Franken 

(jährlich 3 Millionen Fran-

ken für die Dauer von 10 

Jahren ergibt 30 Millionen 

Franken; analog Antrag 

Regierungsrat)

2. Erhöhung des Beitrags 

um 5 Millionen Franken 

(jährlich 5 Millionen Fran-

ken für die Dauer von 10 

Jahren ergibt 50 Millionen 

Franken)

3. Erhöhung des Beitrags 

um 10 Millionen Franken 

(jährlich 10 Millionen Fran-

ken für die Dauer von 10 

Jahren ergibt 100 Millionen 

Franken)

Entgegennahme gemäss 
Fassung KAPF

Zustimmung Prüfungsan-
trag Kommission UBV und
Prüfungsantrag Kommissi-
on KAPF

Prüfungsantrag
Der Kommission UBV und 
dem Grossen Rat sei auf 
die zweite Lesung hin das 
vorliegende Gutachten 
Rechtsgutachten Prof. Dr. 
Tobias Jaag und Dr. Mar-
kus Rüssli, Umbricht 
Rechtsanwälte Zürich, (das 
zum Schluss gekommen 
sein soll, diese Massnah-
me bzw. die Änderung des 
GebVG sei widerrechtlich)
zur Verfügung zu stellen. 
Dazu erwarten wir eine 
Stellungnahme der Regie-
rung.

(Marie-Louise Nussbau-
mer, Obersiggenthal)

Prüfungsantrag
1. Was ist der gesetzliche 
Zweck des Elementar-
schadenfonds, aus wel-
chem die allgemeinen 



- 30 -

Geltendes Recht
Entwurf des Regierungsrats 
vom 2. April 2014

Abweichende Anträge der 
Fachkommissionen

Kommentar kursiv

Abweichende Anträge der 
Kommission KAPF vom 
2. Juni 2014

Kommentar kursiv

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 24. Juni 2014 bzw. 
1. Juli 2014

Schutzmassnahmen gegen 
Hochwasser finanziert 
werden sollen? 2. Wenn 
dem Elementarschaden-
fonds Gelder für allgemei-
ne Hochwasserschutz-
Massnahmen entzogen 
werden sollen: Für welche 
Massnahmen fehlt dieses 
Geld anschliessend? 3. Ist 
es mit der Rechtsgleichheit 
vereinbar, dass nur die 
Gebäudeeigentümerinnen 
und -eigentümer (als Versi-
cherte der AGV) zusätzlich 
abgabepflichtig erklärt wer-
den sollen, nicht aber alle 
anderen, die auch von die-
sen allgemeinen Schutz-
massnahmen profitieren, 
der Kanton inbegriffen?

(Dr. Lukas Pfisterer, Aarau)
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Geltendes Recht
Entwurf des Regierungsrats 
vom 2. April 2014

Abweichende Anträge der 
Fachkommissionen

Kommentar kursiv

Abweichende Anträge der 
Kommission KAPF vom 
2. Juni 2014

Kommentar kursiv

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 24. Juni 2014 bzw. 
1. Juli 2014

10. Der Erlass SAR 
713.100 (Gesetz über 
Raumentwicklung und 
Bauwesen [Baugesetz, 
BauG] vom 19. Janu-
ar 1993) (Stand 1. August 
2013) wird wie folgt geän-
dert:

§  54a
Kommunaler Gesamtplan Verkehr

1 Die Gemeinde kann das 
Verkehrsaufkommen in 
einem Kommunalen Ge-
samtplan Verkehr mit den 
Verkehrskapazitäten und 
der Siedlungsentwicklung 
abstimmen. Er wird vom 
Gemeinderat beschlossen, 
vom zuständigen Departe-
ment genehmigt und ist 
behördenverbindlich.

2 Ein Kommunaler Ge-
samtplan Verkehr ist erfor-
derlich, wenn ein Park-
leitsystem eingeführt, die 
Anzahl Parkfelder in einem 
Gebiet über § 56 hinaus 
begrenzt oder eine Bewirt-
schaftung der Parkfelder 
auf privatem Grund vorge-
schrieben werden soll. Be-
grenzung und Bewirt-
schaftung werden in einem 

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/713.100/de
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Geltendes Recht
Entwurf des Regierungsrats 
vom 2. April 2014

Abweichende Anträge der 
Fachkommissionen

Kommentar kursiv

Abweichende Anträge der 
Kommission KAPF vom 
2. Juni 2014

Kommentar kursiv

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 24. Juni 2014 bzw. 
1. Juli 2014

Nutzungsplan umgesetzt.

3
Im Interesse der über-

kommunalen Abstimmung 
und zur Gewährleistung 
der Funktionsfähigkeit des 
kantonalen Strassennetzes 
kann der Regierungsrat 
den Gemeinderat zum Er-
lass eines mit den Zent-
rums- und Nach-
bargemeinden abgestimm-
ten Kommunalen Gesamt-
plans Verkehr verpflichten.

4 Der Kanton unterstützt 
die Erarbeitung des Kom-
munalen Gesamtplans 
Verkehr durch Beiträge. 
Der Grosse Rat bestimmt 
durch Dekret Vor-
aussetzungen und Höhe 
der Beitragsleistungen.

4 Aufgehoben. Zustimmung

§  122
Finanzierung

1 Die Eigentümer der Ge-
wässer tragen grundsätz-
lich die Kosten der bauli-
chen Massnahmen und 
des Unterhalts.
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Geltendes Recht
Entwurf des Regierungsrats 
vom 2. April 2014

Abweichende Anträge der 
Fachkommissionen

Kommentar kursiv

Abweichende Anträge der 
Kommission KAPF vom 
2. Juni 2014

Kommentar kursiv

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 24. Juni 2014 bzw. 
1. Juli 2014

2 An die dem Kanton aus 
dem Wasserbau an seinen 
Bächen und aus deren Un-
terhalt sowie aus Mass-
nahmen des Wasserhaus-
haltes erwachsenden Kos-
ten haben die Gemeinden 
nach Massgabe der Verur-
sachung und der Interes-
sen Beiträge von 20 bis 60 
Prozent zu leisten. Können 
sich Kanton und Gemein-
den über die Beiträge nicht 
einigen, so entscheidet der 
Grosse Rat.

2 An die dem Kanton aus 
dem Wasserbau an seinen 
Bächen und aus deren Un-
terhalt sowie aus Mass-
nahmen des Wasserhaus-
halts erwachsenden Kos-
ten haben die Gemeinden 
__ Beiträge von 75 Prozent 
zu leisten. Die Aufteilung 
unter mehreren betroffenen 
Gemeinden erfolgt nach 
Massgabe des Nutzens.

2 An die dem Kanton aus 
dem Wasserbau an seinen 
Bächen und aus deren Un-
terhalt sowie aus Mass-
nahmen des Wasserhaus-
halts erwachsenden Kos-
ten haben die Gemeinden 
Beiträge von 60 Prozent zu 
leisten. Die Aufteilung unter 
mehreren betroffenen Ge-
meinden erfolgt nach 
Massgabe des Nutzens.

(UBV)

Ablehnung Antrag UBV 
und Entwurf Regierungsrat 
bzw. Beibehaltung gelten-
des Recht

(Ablehnung Massnahme 
625-05)

Zustimmung Antrag UBV Zustimmung gemäss An-
trag UBV (60 %)

3 Die Gemeinden können in 
ihren Abwasserreglemen-
ten die Finanzierung der 
Beiträge durch die Abwas-
serkasse vorsehen.

Zustimmung

§  169
Übergangsrecht

1 Die im Zeitpunkt des In-
krafttretens der Rechtsän-
derung vom 10. März 2009 
hängigen Baugesuche 
werden nach bisherigem 
Recht beurteilt.

2
…
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Geltendes Recht
Entwurf des Regierungsrats 
vom 2. April 2014

Abweichende Anträge der 
Fachkommissionen

Kommentar kursiv

Abweichende Anträge der 
Kommission KAPF vom 
2. Juni 2014

Kommentar kursiv

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 24. Juni 2014 bzw. 
1. Juli 2014

3 Der Regierungsrat erlässt 
ein Reglement über Er-
satzabgaben für die Befrei-
ung von der Parkplatzer-
stellungspflicht, das in Ge-
meinden, die noch kein 
eigenes Reglement erlas-
sen haben, bis zu dessen 
Inkrafttreten Anwendung 
findet.

4 Die nach bisherigem 
Recht festgelegte Pflicht, 
sich an der Finanzierung 
künftig zu erstellender Ge-
meinschaftsanlagen oder 
öffentlicher Abstellplätze zu 
beteiligen, wird von den 
Gemeinden in eine Ersatz-
abgabe umgewandelt. Be-
teiligungspflichten, die vor 
mehr als 25 Jahren rechts-
kräftig festgesetzt worden 
sind, gelten als erloschen.

5 …

6 Die vor Inkrafttreten die-
ses Gesetzes von den 
Gemeinden erlassenen 
Reglemente über Grundei-
gentümerbeiträge und Ge-
bühren bleiben in Kraft, 
soweit sie ihm inhaltlich 
nicht widersprechen.
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Geltendes Recht
Entwurf des Regierungsrats 
vom 2. April 2014

Abweichende Anträge der 
Fachkommissionen

Kommentar kursiv

Abweichende Anträge der 
Kommission KAPF vom 
2. Juni 2014

Kommentar kursiv

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 24. Juni 2014 bzw. 
1. Juli 2014

7 Die Einwendungs- und 
Beschwerdeberechtigung 
von regionalen Organi-
sationen gemäss § 4 Abs. 
4 bleibt ab Inkraftsetzung 
dieses Gesetzes nach bis-
heriger Rechtsprechung bis 
zum Erlass 
eines entsprechenden 
Dekrets durch den Grossen 
Rat bestehen.

8 Bis die Ausnützungsziffer 
nach bisherigem Recht 
durch einen interkantonal 
harmonisierten Baubegriff 
ersetzt und die vom Regie-
rungsrat für die Anpassung 
der kommunalen Bau- und 
Nutzungsordnungen fest-
gesetzte Frist abgelaufen 
ist, bleiben die Gemeinden 
befugt vorzusehen, dass 
Dach- und Untergeschosse 
bei der Berechnung der 
Ausnützungsziffer nicht 
berücksichtigt werden.
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Geltendes Recht
Entwurf des Regierungsrats 
vom 2. April 2014

Abweichende Anträge der 
Fachkommissionen

Kommentar kursiv

Abweichende Anträge der 
Kommission KAPF vom 
2. Juni 2014

Kommentar kursiv

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 24. Juni 2014 bzw. 
1. Juli 2014

9 Gesuche für Beiträge 
gemäss § 54a Abs. 4, die 
innert einem Jahr nach 
dessen Aufhebung zu-
sammen mit der Offerte 
des beauftragten Büros 
beim Kanton eingereicht 
worden sind, werden nach 
altem Recht beurteilt.

9 Gesuche für Beiträge 
gemäss § 54a Abs. 4 (in 
der Fassung vom 10. März 
2009), die innert einem
Jahr nach dessen Aufhe-
bung zusammen mit der 
Offerte des beauftragten 
Büros beim Kanton einge-
reicht worden sind, werden 
nach altem Recht beurteilt.

Präzisierung in Absprache 
mit dem Departement BVU

Zustimmung Zustimmung inkl. Präzisie-
rung Kommission KAPF

10 Die Höhe des Gemein-
debeitrags gemäss § 122 
Abs. 2 bestimmt sich nach 
bisherigem Recht, wenn 
mit der Ausführung der 
Arbeiten vor Inkrafttreten 
der Rechtsänderung vom 
XX.XX.XXXX begonnen 
worden ist.

streichen

(Ablehnung Massnahme 
625-05)

Eventualantrag:
10 Die Höhe des Gemein-
debeitrags gemäss § 122 
Abs. 2 bestimmt sich nach 
bisherigem Recht (§122 
Abs. 2 in der Fassung vom 
19. Januar 1993), wenn mit 
der Ausführung der Arbei-
ten vor Inkrafttreten der 
Rechtsänderung vom 
XX.XX.XXXX begonnen 
worden ist.

Präzisierung in Absprache 
mit dem Departement BVU

Festhalten
(bzw. Zustimmung zum 
Eventualantrag)

Abs. 10
Zustimmung Eventualan-
trag Kommission KAPF
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Geltendes Recht
Entwurf des Regierungsrats 
vom 2. April 2014

Abweichende Anträge der 
Fachkommissionen

Kommentar kursiv

Abweichende Anträge der 
Kommission KAPF vom 
2. Juni 2014

Kommentar kursiv

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 24. Juni 2014 bzw. 
1. Juli 2014

11. Der Erlass SAR 
764.100 (Wassernutzungs-
gesetz [WnG] vom 
11. März 2008) (Stand 
1. Januar 2013) wird wie 
folgt geändert:

§  32
Wasserzins

1 Die Nutzungsberechtigten 
haben einen alljährlichen 
Wasserzins im Rahmen 
des Bundesrechts zu be-
zahlen. Der Grosse Rat 
regelt den Wasserzins
durch Dekret.

2 Mindestens 10 % des 
jährlichen Wasserzinser-
trags sind für die Renatu-
rierung, Vernetzung und 
ökologische Aufwertung 
der Gewässer zu ver-
wenden.

2 Mindestens 5 % des jähr-
lichen Wasserzinsertrags 
sind für die Renaturierung, 
Vernetzung und ökologi-
sche Aufwertung der Ge-
wässer zu verwenden.

Zustimmung

Prüfungsantrag
Es ist zu prüfen, ob mit den 
Kürzungen um 300'000.-
bis 400'000.- Franken bis 
2018 und der längerfristi-
gen Reduktion der zweck-
gebundenen Einnahmen 
aus den Wasserzinsen auf 
rund 2 Millionen Franken 
die Vorgaben des Bundes 
bezüglich Gewässerschutz 
und Fischwanderung ein-
gehalten werden können.

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/764.100/de
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Geltendes Recht
Entwurf des Regierungsrats 
vom 2. April 2014

Abweichende Anträge der 
Fachkommissionen

Kommentar kursiv

Abweichende Anträge der 
Kommission KAPF vom 
2. Juni 2014

Kommentar kursiv

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 24. Juni 2014 bzw. 
1. Juli 2014

(Regula Bachmann-
Steiner, Magden)

12. Der Erlass SAR 
781.200 (Einführungsge-
setz zur Bundesgesetzge-
bung über den Schutz von 
Umwelt und Gewässer [EG 
Umweltrecht, EG UWR] 
vom 4. September 2007) 
(Stand 1. März 2013) wird 
wie folgt geändert:

§  18
Kantonsbeiträge

1 Der Kanton leistet an die 
Kosten der Erstellung und
Überarbeitung der GEP 
und VGEP Beiträge in der 
Höhe von 20 % der Planer-
stellungskosten.

1 Aufgehoben. Ablehnung bzw. Beibehal-
tung geltendes Recht

2 Der Kanton kann sich an 
den Kosten für besondere 
Untersuchungen und Pla-
nungen, welche die Sied-
lungsentwässerung betref-
fen, bis maximal 50 % be-
teiligen, wenn dies in sei-
nem Interesse liegt.

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/781.200/de
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Geltendes Recht
Entwurf des Regierungsrats 
vom 2. April 2014

Abweichende Anträge der 
Fachkommissionen

Kommentar kursiv

Abweichende Anträge der 
Kommission KAPF vom 
2. Juni 2014

Kommentar kursiv

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 24. Juni 2014 bzw. 
1. Juli 2014

§  43a
Kantonsbeiträge gemäss § 18 Abs. 1

1
Kantonsbeiträge gemäss 

§ 18 Abs. 1 werden nach 
bisherigem Recht zuge-
sprochen, wenn vor Inkraft-
treten der Rechtsänderung 
vom XX.XX.XXXX das Bei-
tragsgesuch gestellt oder 
der Grundsatzentscheid 
bezüglich Bundesbeiträge 
ergangen ist.

1
Kantonsbeiträge werden

gemäss § 18 Abs. 1 in der 
Fassung vom 4. Septem-
ber 2007 zugesprochen, 
wenn vor Inkrafttreten der 
Rechtsänderung vom 
XX.XX.XXXX das Bei-
tragsgesuch gestellt oder 
der Grundsatzentscheid 
bezüglich Bundesbeiträge 
ergangen ist.

Präzisierung in Absprache 
mit dem Departement BVU

Zustimmung Ablehnung von § 43a

13. Der Erlass SAR 
831.300 (Gesetz über Er-
gänzungsleistungen zur 
Alters-, Hinterlassenen-
und Invalidenversicherung 
im Kanton Aargau [Ergän-
zungsleistungsgesetz Aar-
gau, ELG-AG] vom 26. Ju-
ni 2007) (Stand 1. Janu-
ar 2013) wird wie folgt ge-
ändert:

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/831.300/de


- 40 -

Geltendes Recht
Entwurf des Regierungsrats 
vom 2. April 2014

Abweichende Anträge der 
Fachkommissionen

Kommentar kursiv

Abweichende Anträge der 
Kommission KAPF vom 
2. Juni 2014

Kommentar kursiv

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 24. Juni 2014 bzw. 
1. Juli 2014

Gesetz über Ergän-
zungsleistungen zur 
Alters-, Hinterlasse-
nen- und Invalidenver-
sicherung im Kanton 
Aargau

(Ergänzungsleistungs-
gesetz Aargau, ELG-
AG)

vom 26. Juni 2007

(Stand 1. Januar 2013)

Der Grosse Rat des Kan-
tons Aargau,

gestützt auf § 39 der Kan-
tonsverfassung sowie die 
Art. 10 Abs. 2, 14 und 21 
des Bundesgesetzes über 
Ergänzungsleistungen zur 
Alters-, Hinterlassenen-
und Invalidenversicherung 
(ELG) vom 6. Oktober 
2006 1),

gestützt auf § 39 der Kan-
tonsverfassung sowie die 
Art. 10 Abs. 2, 11 Abs. 
2, 14 und 21 des Bundes-
gesetzes über Ergänzungs-
leistungen zur Alters-, Hin-
terlassenen- und Invaliden-
versicherung (ELG) vom 
6. Oktober 2006 2),

Zustimmung

beschliesst:

                                                  
1)

SR 831.30
2)

SR 831.30

http://www.lexfind.ch/link/Bund/831.30/de
http://www.lexfind.ch/link/Bund/831.30/de
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Geltendes Recht
Entwurf des Regierungsrats 
vom 2. April 2014

Abweichende Anträge der 
Fachkommissionen

Kommentar kursiv

Abweichende Anträge der 
Kommission KAPF vom 
2. Juni 2014

Kommentar kursiv

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 24. Juni 2014 bzw. 
1. Juli 2014

§  2a
Vermögensverzehr

1
Der als Einnahme anzu-

rechnende Vermögensver-
zehr wird bei Altersrentne-
rinnen und Altersrentnern 
in Heimen oder Spitälern
auf einen Fünftel festge-
legt.

streichen

(GSW; Massnahme 545-01
abgelehnt)

Zustimmung Entwurf Re-
gierungsrat

(Ablehnung Antrag GSW)

Festhalten
(am Entwurf RR)

Zustimmung Entwurf Re-
gierungsrat

II.

Der Regierungsrat be-
stimmt das Inkrafttreten der 
Änderungen unter Ziff. I.

Aarau,

Präsident des Grossen 
Rats

Protokollführerin


